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ERKLÄRUNG 

über die Übernahme der Funktion als Payment-Agent 

gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der CCP.A 

 

 

Hiermit verpflichtet sich 

 

 

 

gemäß § 17 Abs. 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der CCP.A, die Durchführung 

von Zahlungen der Geschäfte der 

 

 

 

 zu unterstützen.  

 

Der Payment-Agent richtet hierfür gemäß § 22 Abs. 2 lit. a i) ein Geldkonto je 

Abwicklungswährung zur Abwicklung der Geldverrechnung bei der Abwicklungsbank ein.  

 

Payment-Agent und Clearingmitglied nehmen ausdrücklich zur Kenntnis, dass ein 

Zahlungsverzug gemäß § 34 Abs. 1 lit. c der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der CCP.A 

ausschließlich dem Clearingmitglied zuzurechnen ist. Eine Haftung des Payment-Agenten für 

die Erfüllung der Verpflichtungen des Clearingmitglieds gegenüber der CCP.A ist jedenfalls 

ausgeschlossen.   

 

Firmenname und Sitz Payment-Agent 

Firmenname und Sitz Clearingmitglied 
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Diese Erklärung wird vom Clearingmitglied zum Zeichen seiner Zustimmung mit unterfertigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum Firmenmäßige Zeichnung Payment-Agent 

Ort, Datum Firmenmäßige Zeichnung Clearingmitglied 


